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Bereitschaftsdienste

Notrufnummern
• Trinkwasserzweckverband „Bastei“   03501 470098
• AZV Wehlen-Naundorf:
 - Bereich Stadt und Dorf Wehlen   035971 56775 
   oder  0175 1672878
 - Bereich Pötzscha  035021 60046 
   oder  0170 2786755
• Polizei   110
• Feuerwehr und Rettungsdienst   112
• IRLS (Integrierte Rettungsleitstelle Sachsen)   0351 

501210
• Polizeirevier Pirna   03501 519224
• Giftnotrufnummer   0361 730730
• Tierärztliche Klinik   035973 2830
 Notrufbereitschaft mit telefonischer Voranmeldung
 kostenfreies Servicetelefon Enso   0800 6686868
• ENSO Energie Sachsen Ost AG   0800 6686868
• ENSO Gasstörung   0351 50178880
• ENSO Stromstörung   0351 50178881
• Störungsrufnummer Zweckverband Wasserversorgung
 (für OT Pötzscha)   035023 51610

Erreichbarkeit der Bürgerpolizistin
Ab sofort ist Frau Marika Lindner, Polizeihauptmeisterin, un-
sere neue Bürgerpolizistin.
Sie ist erreichbar unter 03501 519-274 bzw. 0174 3050460 
und per Mail über marika.lindner@polizei.sachsen.de.
In dringenden Notfällen wenden Sie sich bitte an das Polizei-
revier Pirna 03501 519-224 oder den Notruf 110.

Wichtige Rufnummern

Ärzte

Dr. Klein Dipl.-Med. Herbst
Kastanienweg 2 Hauptstraße 86
01833 Dürrröhrsdorf 01833 Dürrröhrsdorf
Tel. 035026/91223 Tel. 035026/91222

Gemeinschaftspraxis
Dr. med. Frank Neubert 
Susanne Neubert Facharzt Großer
Fabrikstraße 9 a Am Amselgrund 39
01847 Lohmen 01848 Rathewalde
Tel. 03501/588200 Tel. 035975/81207

Gemeinschaftspraxis
Dr. med. Kerstin Gräfe Kinderärztin 
Dr. med. Thomas Heißner Dipl. -Med. Ines Punde
Schloß Lohmen 2 Basteistraße 19
01847 Lohmen 01847 Lohmen
Tel. 03501/588166 Tel. 03501/588554

Zahnärzte

Dr. Haupt Smile Health GmbH                             
Basteistraße. 19 Pirnaer Straße 105
01847 Lohmen 01829 Stadt Wehlen
Tel. 03501/588066 Tel.:  035024/795915                         

Dr. med. dent Jana Böhmer Dr. Boden
R.-Breitscheid-Straße 9 Kastanienweg 5
01833 Stolpen 01833 Dürrröhrsdorf
Tel. 035973/36435 Tel. 035026/90352

Dr. Heinelt Dr. Ebert
Schillerstaße. 37 Schillerstraße 30
01796 Pirna 01796 Pirna
Tel. 03501/527327 Tel. 03501/523523

Ärzte

Dr. Klein Dipl.-Med. Herbst
Kastanienweg 2 Hauptstraße 86
01833 Dürrröhrsdorf 01833 Dürrröhrsdorf
Tel. 035026/91223 Tel. 035026/91222

Gemeinschaftspraxis
Dr. med. Frank Neubert 
Susanne Neubert Facharzt Großer
Fabrikstraße 9 a Am Amselgrund 39
01847 Lohmen 01848 Rathewalde
Tel. 03501/588200 Tel. 035975/81207

Gemeinschaftspraxis
Dr. med. Kerstin Gräfe Kinderärztin 
Dr. med. Thomas Heißner Dipl. -Med. Ines Punde
Schloß Lohmen 2 Basteistraße 19
01847 Lohmen 01847 Lohmen
Tel. 03501/588166 Tel. 03501/588554

Zahnärzte

Dr. Haupt Smile Health GmbH                             
Basteistraße. 19 Pirnaer Straße 105
01847 Lohmen 01829 Stadt Wehlen
Tel. 03501/588066 Tel.:  035024/795915                         

Dr. med. dent Jana Böhmer Dr. Boden
R.-Breitscheid-Straße 9 Kastanienweg 5
01833 Stolpen 01833 Dürrröhrsdorf
Tel. 035973/36435 Tel. 035026/90352

Dr. Heinelt Dr. Ebert
Schillerstaße. 37 Schillerstraße 30
01796 Pirna 01796 Pirna
Tel. 03501/527327 Tel. 03501/523523

Dr. Frahnert Dr. Lehnung
Lohmener Straße 10 Goethestraße 2
01796 Pirna 01844 Neustadt
Tel. 03501/523738 Tel. 03596/502220

Tierärzte

Dr. Carina Schirm
Fabrikstraße 8
01847 Lohmen
Tel. 03501/571400

Apothekendienst Pirna Oktober 2023
Oktober

1 So Apotheke Dohna
2 Mo Apotheke im Real
3 Di Hirsch Apotheke
4 Mi Schubert Apotheke
5 Do Goethe Apotheke
6 Fr Marien Apotheke
7 Sa Pharmonie Apotheke
8 So Apotheke Sonnenstein
9 Mo Rathaus Apotheke
10 Di Adler Apotheke Pirna
11 Mi Schwanen Apotheke
12 Do Lilien Apotheke
13 Fr Pluspunkt Apotheke
14 Sa Lilienstein Apotheke
15 So Scheele Apotheke
16 Mo Scheele Apotheke
17 Di Bastei Apotheke
18 Mi Bastei Apotheke
19 Do Apotheke Dohna
20 Fr Apotheke im Real
21 Sa Hirsch Apotheke
22 So Schubert Apotheke
23 Mo Goethe Apotheke
24 Di Marien Apotheke
25 Mi Pharmonie Apotheke
26 Do Apotheke Sonnenstein
27 Fr Rathaus Apotheke
28 Sa Adler Apotheke Pirna
29 So Schwanen Apotheke
30 Mo Lilien Apotheke
31 Di Pluspunkt Apotheke

Apotheke Anschrift Telefon
Adler Apotheke 
Bad Sch.

01814 Bad Schandau
Dresdner Str. 2

035022 42508

Adler Apotheke Pirna 01796 Pirna
Rottwerndorfer Str. 9

03501 781525

Apotheke Dohna 01809 Dohna
Pestalozzistr. 22

03529 574207

Apotheke im Real 01809 Heidenau
Hauptstr. 3

03529 518215

Apotheke Sonnenstein 01796 Pirna
Struppener Str. 12

03501 773029

Bastei Apotheke 01847 Lohmen
Basteistr. 19

03501 588630

Goethe Apotheke 01809 Heidenau
Siegfried-Rädel-Str. 6

03529 518292
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Hirsch Apotheke 01809 Heidenau
Ernst-Thälmann-Str. 1

03529 512250

Lilien Apotheke 01796 Pirna
Am Felsenkeller 1 A

03501 7929300

Lilienstein Apotheke 01796 Pirna
Straße der Jugend 4

03501 784950

Marien Apotheke 01816 Berggießhübel
Sebastian-Kneipp-
Platz 5

035023 66710

Pharmonie Apotheke 01796 Pirna
Lohmener Str. 12 C

03501 56110

Pluspunkt Apotheke 01796 Pirna
Bahnhofstr. 2

03501 464518

Rathaus Apotheke 01796 Pirna
Hauptstr. 19 B

03501 523602

Scheele Apotheke 01796 Pirna
Breite Str. 24

03501 442772

Schubert Apotheke 01809 Heidenau
Franz-Schubert-Str. 14

03529 515785

Schwanen Apotheke 01796 Pirna
Schillerstr. 28 A

03501 525811

Stadt Apotheke 01824 Königstein
Pirnaer Str. 8

035021 68221

Weitere Notdienstapotheken finden Sie im Internet unter 
www.aponet.de
per Mobilfunk unter Nummer 22833 oder aus dem deutschen 
Festnetz unter 0800 0022833

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst

Monat Oktober

01.10.2023 DS Hölzel, August-Bebel-Str. 30, 01844 Neustadt
Tel.: 03596 501894

02./03.10.23 Dr. Ziegenbalg, Am Markt 3, 01833 Dürrröhrsdorf
Tel.: 035026 91416

07./08.10.23 Dr. Böhmer, Rudolf-Breitscheid-Str.9, 01833 Stolpen
Tel.: 035973 26435

14.10.2023 Dr. Hommel, Schützenstr. 2, 01855 Sebnitz
Tel.: 035971 52127

15.10.2023 DS Pflug M.Sc, Schützenstr. 2, 01855 Sebnitz
Tel.: 035971 52127

21./22.10.23 Dr. Boden, Kastanienweg 5, 01833 Dürrröhrsdorf
Tel.: 035026 90352

28./29.10.23 Dr. Franke, Rosengasse 3, 01844 Neustadt
Tel.: 03596 602096

30./31.10.23 Dr. Stork, Rosenstr. 3, 01855 Sebnitz
Tel.: 035971 53065

Klein- und Großtiernotdienst  
Region Pirna und Sebnitz

Rufbereitschaft – Monat Oktober

Kleintiernotdienst
29.09. - 06.10. Dr. Nestler, Dohna 0176 43827448
06.10. - 13.10. Dr. Kühnel, Pirna 03501 528640 &

035025 51191
13.10. - 20.10. Dr. Düring, Stolpen 035973 2830
20.10. - 27.10. Dr. Modrakowski, Söbrigen 0176 24706861
27.10. - 03.11. Dr. Nachtigall, Heidenau 03529 519422 &

03529 511508

Großtiernotdienst Bereich Sebnitz
29.09. - 03.11. Dr. Carina Schirm 03501 571400 &

0162 1082025

Amtliche Bekanntmachungen

Die Niederschrift zur 43. öffentlichen Stadtratssitzung erfolgt 
zeitgleich durch Aushang an den Verkündungstafeln in der Zeit 
vom 29.09. bis 10.10.2023..
Die 44. öffentliche Sitzung des Stadtrates findet planmäßig am 
17. Oktober 2023, 19.00 Uhr im FWGH Stadt Wehlen, Lohmener 
Straße 3a, statt.
Die konkrete Tagesordnung entnehmen Sie bitte den öffentli-
chen Bekanntmachungen.
Änderungen aus aktuellem Anlass vorbehalten.

Niederschrift 43. öffentlichen Sitzung  
des Stadtrates der Stadt Wehlen Dienstag, 

22.08.2023, 19.00 Uhr,  
Feuerwehrgerätehaus Stadt Wehlen,  

Lohmener Str. 3a
1. Begrüßung, Bestätigung der Tagesordnung und Fest-
stellung der Beschlussfähigkeit
Bürgermeister Mathe begrüßt, neben den Stadträten, seitens 
der Gemeindeverwaltung Lohmen Frau Ujhelyi, Kämmerei, 
Herrn Roy, Bauamt sowie einen Einwohner, Herrn G. Gröger.
Frau Hofmann, Hauptamt, (spätere Teilnahme)
Die Beschlussfähigkeit ist bei Anwesenheit von 4 Stadträten 
und dem Bürgermeister mit 5 von 9 Stimmen gegeben (Stadt-
rätin Kunzendorf und die Stadträte Hofmann Rietzschel fehlen 
entschuldigt, Stadtrat Fröde (Teilnahme ab TOP 4).
Die Tagesordnung wird, mit Ergänzung TOP 5.4 – Gesell-
schaftsvertrag WASS - bestätigt, wie bekannt gegeben.

2. Protokollkontrolle der 42. öffentlichen Ratssitzung vom 
27.06.2023
Beschluss 406-43/2023 (5 Ja-Stimmen)
Der Stadtrat der Stadt Wehlen bestätigt den Inhalt der Sitzungs-
niederschrift zur 42. öffentlichen Ratssitzung vom 27.06.2023.

3. Information zum nichtöffentlichen Teil der 42. Sitzung
Gegenstand der Beratung im nichtöffentlichen Teil waren  
u. a. Beschlussfassung zu einem Stundungsantrag von Steu-
ern, Personal- und Liegenschaftsangelegenheiten sowie die 
Überarbeitung des Haushaltsplan-Entwurfes 2023.

4. Informationen/Fragemöglichkeit
- Umsetzung Parkverordnung hat begonnen, Kostenüber-

sicht Parkleitsystem: ca. 3.400 EUR
- Hochwasserleitsystem/Verkehrsleitsystem – Sachstandser-

mittlung Bauamt Lohmen und Vorschläge zur Ertüchtigung 
(Einbeziehung Fa. Fröde DLG)

- ab 26.09.2023 Postfiliale im Seifenhaus Stadt Wehlen (Markt 
5) - Information für Homepage und Amtsblatt!

- Berufung der Ortswegewarte durch das Hauptamt steht 
noch aus

- Protokoll zur Bürgeranfrage Fußweg Schöne Aussicht: Ab-
lehnung LRA wegen schwer darzustellender hoher Baukos-
ten; Empfehlung zur Prüfung anderer fußläufiger Verbin-
dung, (ggf. Alte Wehlstraße)

- Sicherheitsbegehung in der GS: völlig gegensätzliche Auf-
fassung der Prüfbehörde zur letzten Begehung (Treppenge-
länder)

- Einladung SR für Sa. 26.08., ab 10.00 Uhr zur Einweihungs-
feier Neufahrzeug FFW ins FWGH Pötzscha

- Feststellung BM Mathe, dass das verkaufsbereite Altfahr-
zeug FFW noch immer im Bestand ist, obwohl Angebote 
vorliegen!
Es ergeht die Empfehlung, offene Sachverhalte der Zustän-
digkeit Hauptamtes nochmals per Mail zu fixieren, da derzeit 
die Amtsleiterin noch nicht anwesend ist.
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der ein Zuwendungsantrag gestellt. Der Zuwendungsbescheid 
liegt vor.
Das Gesamtkostenbudget wird nicht überschritten.

Beschluss 409-43/2023 (6 Ja-Stimmen)

Der Stadtrat beschließt, die Firma 7o7 Marketing GmbH, Dres-
den, mit der Erstellung eines Imagefilmes zur Burg Stadt Weh-
len zum Kostenangebot von 3.808,00 EUR zu beauftragen.

5.4 Änderung Gesellschaftsvertrag der WASS GmbH
Die Stadt Wehlen ist aktuell mit 0,85 v.H. am Stammkapital 
der Wasserbehandlung Sächsische Schweiz GmbH (WASS 
GmbH) beteiligt. Für die Genehmigung der Änderung des Ge-
sellschaftsvertrages durch das Kommunalamt des Landkreises 
Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist die Zustimmung des 
Stadtrates erforderlich.
Mit Änderung des Gesellschaftsvertrages wird der Aufsichtsrat 
der WASS GmbH um einen Platz erweitert. Des Weiteren war 
auf Grund der geraden Zahl von Aufsichtsräten eine Regelung 
zum Verfahren bei Stimmengleichheit aufzunehmen,
Üblicherweise wird in derartigen Situationen dem Aufsichts-
ratsvorsitzenden doppeltes Stimmrecht zugesprochen.

Beschluss 410-43/2023 (6 Ja-Stimmen)

Durch den Stadtrat der Stadt Wehlen werden nachfolgende Än-
derungen des Gesellschaftsvertrages der Wasserbehandlung 
Sächsische Schweiz GmbH bestätigt:
1. Im § 8 – Aufsichtsrat – werden folgende Absätze neu gefasst:
(1) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat. Der Aufsichtsrat 
besteht aus dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates sowie drei 
weiteren Mitgliedern. Die Gesellschaftsversammlung wählt aus 
ihrer Mitte die Mitglieder des Aufsichtsrates und bestimmt den 
Vorsitzenden.
(3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende 
des Aufsichtsrates sowie mindestens zwei Mitglieder des Auf-
sichtsrates anwesend sind. Weitere Einzelheiten der inneren 
Ordnung des Aufsichtsrates können in einer Gesellschafts-
ordnung geregelt werden, welche die Vorgaben dieses Gesell-
schaftsvertrages zu berücksichtigen hat und der Zustimmung 
der Gesellschafterversammlung bedarf.
2. Im § 8 wird der Absatz 4 wie folgt ergänzt:
Bei Stimmengleichheit hat der Vorsitzende doppeltes Stimm-
recht.

6. Liegenschaftsangelegenheiten
- keine -

7. Hauptamtsangelegenheiten
- keine -

8. Bauangelegenheiten
8.1 Informationen
- keine -
8.2 Kommunale Baumaßnahmen/Vorhaben
8.2.1 Vergabe Gewässerunterhaltung Wilkebach in Dorf 
Wehlen
- entfällt, Verweis in nächste Ratssitzung am 05.09.2023
8.2.2 Vorschlagsliste Straßeninstandsetzung
Die Vorschlagsliste des Bauamtes wurde mit der Einladung 
ausgereicht und von Herrn Roy erläutert.
Der Stadtrat bestätigt diese Vorschläge und erteilt dem Bauamt 
die Freigabe zu agieren.
8.2.3 Balkonsanierung Markt 7
- entfällt, Beschlussfassung im Stadtrat 05.09.2023
8.3 Bauanträge/Bauanfragen
- Hofewiese 6 – Versagung Errichtung Doppelcarport
Das Bauamt empfiehlt das Festhalten am abschlägigen Be-
schluss des Stadtrates (Verweis auf kürzlich geführten Rechts-
streit).
Stadtrat Höhne sucht das Gespräch mit dem Antragsteller zur 
Begründung der Entscheidung.

- Oldtimer-Rallye: Streckenverlauf mit Durchfahrt Wehlen-
Rathen wurde nicht genehmigt!

- Herr Gröger hinterfragt den baldigen Realisierungstermin 
für die Brücken im Wehlener Grund, da der Verfall akut stark 
voranschreitet und äußert sein Unverständnis über den aus-
gesprochen hohen Planungsaufwand. Herr Roy (Bauamt) 
äußert Bedenken hinsichtlich einer Realisierung noch 2023.

Festlegung: Ortstermin mit Bauamt und Bauhof zur Feststel-
lung des aktuellen Zustandes und ggf. kurzfristige Sofortmaß-
nahmen BM Mathe erklärt auf Nachfrage die Zuständigkeiten 
bei öffentlich gewidmeten Straßen und Wegen (Anliegerpflich-
ten bleiben beim Eigentümer, Instandsetzung obliegt der Kom-
mune); die entsprechende Grundsteuer kann anteilig zum Ab-
zug gebracht werden.

- Stadtrat Fuhrmann erkundigt sich nach Neuigkeiten beim 
Breitbandausbau: Herr Roy erwartet Auskunft der Telekom 
zum Baubeginn, ursprünglich sollte Baustart Mai 2023 sein!

Herr Fuhrmann erhält auf seine Anfrage die Zusage des Bauho-
fes zur kurzfristigen Grünschnittaktion
Im Ortseingangsbereich Pötzscha / Robert-Sterl-Straße

- Stadtrat Höhne übermittelt die Aufforderung an das Ord-
nungsamt zur Veranlassung Freischnitt von Teilen der 
Basteistraße in Dorf Wehlen (FW-Zufahrt, Hydrant usw.) eine 
Anregung, am Parkplatz Gemeindezentrum DW mit einem 
Hinweisschild analog“ Lustige 7 Pötzscha“ auf die Einhal-
tung der Hygienevorschriften zu verweisen, wird aufgegrif-
fen.

- Frau Ujhelyi regt die Legitimierung der Feuerwehrkräfte 
zur Ahndung von Falschparkern, die die FW-Einsätze und 
Durchfahrten behindern, an; Umsetzung obliegt jedoch dem 
Hauptamt!

5. Finanzangelegenheiten
5.1 Eingang von Spenden – Abstimmung zur Annahmeer-
klärung
Seit dem 01.01.2014 gilt für das Bundesland Sachsen eine neue 
gesetzliche Regelung über die Einwerbung, Annahme und Ver-
mittlung von Spenden. Laut § 73 Abs. 5 i. V. m. § 28 Abs. 2 
Nr. 11 der Sächsischen Gemeindeordnung obliegt die Einwer-
bung und Entgegennahme des Angebotes einer Zuwendung 
ausschließlich des Bürgermeisters sowie den Abgeordneten. 
Über die Annahme und Vermittlung - unabhängig von der Höhe 
der Zuwendung - muss der Stadtrat in öffentlicher Sitzung 
entscheiden. Erst nach der verbindlichen Annahmeerklärung 
durch den Stadtrat kann dem Spender eine Spendenbeschei-
nigung ausgestellt werden.
Die aktuelle Übersicht der Spendeneingänge liegt vor.

Beschluss 407-42/2023 (6 Ja-Stimmen)

Der Stadtrat der Stadt Wehlen beschließt, entsprechend vorlie-
gender Übersicht, die Annahme der Spenden unter lfd. Num-
mer 6 bis 21 über 2.131,40 EUR.
5.2 Burg Stadt Wehlen – Umrüstung des Fahnenmastes
Die Umrüstung des Fahnenmastes auf der Burg Stadt Weh-
len erfolgt als dreh- und hissbare Ausführung für eine Fahne 
im Hochformat. Die aktuelle Lösung führte leider zu starkem 
Verschleiß an Fahnen und lautem Geräuschpegel. Die Finanzie-
rung erfolgt aus zweckgebundenen Spenden in Höhe von 850 
EUR und weiteren Spenden für die Burg Stadt Wehlen.

Beschluss 408-43/2023 (6 Ja-Stimmen)

Der Stadtrat der Stadt Wehlen beschließt, die A. & R. Adam 
e.V. Verlag + Agentur auf der Grundlage des Angebotes vom 
31.05.2023 über 905,53 EUR mit der Umrüstung des Fahnen-
mastes und der Lieferung einer Fahne für die Burg Stadt Weh-
len zu beauftragen.
5.3 Sicherung und Instandsetzung von Teilen der Burgrui-
ne in Stadt Wehlen – 3. BA
Los 2023 Imagefilm
Für die geplante Maßnahme zur Sanierung und Instandsetzung 
von Teilen der Burganlage im 3.Bauabschgnitt wurde bei Lea-
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wendungen gegen diesen Entwurf erheben. Über fristgemäß 
erhobene Einwendungen beschließt der Stadtrat der Stadt 
Wehlen in öffentlicher Sitzung.

Stadt Wehlen, den 18.09.2023

Thomas Mathe
Bürgermeister

8.4 Bauleitplanung von Nachbargemeinden und Planun-
gen übergeordneter Behörden
8.4.1 IndustriePark Oberelbe (IPO) – Teil 1.1 „Technologie-
park Feistenberg“ und Verkehrsanlagen
Es werden keine Belanger der Stadt Wehlen berührt. Das Bau-
amt kann das Vorhaben so bestätigen.

9. Perspektiven Sportheim Stadt Wehlen
Im Auftrag des Stadtrates hat das Bauamt (Herr Hampel) ein 
Finanzkonzept für die energetische Ertüchtigung des Sporthei-
mes erstellt, da eine Sperrung der bestehenden Heizungsanla-
ge durch den Schornsteinfeger droht.
Der Mindestansatz liegt bei ca. 670 T€ (für Heizung, Dämmung 
Fassade, Fenster/Türen und Medienanschlüsse);
- aktuell kaum ergiebige Förderprogramme
- Versuch der Errichtung eines Heizungsprovisoriums stünde 

bei optimistischer Schätzung und umfangreichen Eigenleis-
tungen mit ca. 155 T€ zu Buche

Die extrem angespannte Finanzsituation in allen Bereichen 
zwingt zunächst zu einer generellen Betrachtung der Wirt-
schaftlichkeit einer derartigen Sanierungsmaßnahme.
Die anschließende, sehr ausführliche Diskussion mit Abwägung 
verschiedenster perspektivischer Lösungsvorschläge, ergibt 
zunächst folgendes Resümee:
- Unter Betrachtung der Kostenentwicklung in den nächsten 

Jahren, ist angezeigt, alle vorhandenen Möglichkeiten zu 
nutzen;

- Stadt Wehlen spricht sich ausdrücklich für den Erhalt eines 
Kultur- und Sportzentrums an zentraler Stelle aus;

- Zunächst sollte das Sportheim solange nur möglich genutzt 
werden! Klärung durch BA, wie lange die Heizungsanlage 
tatsächlich noch betrieben werden darf.
anschließend Gespräche mit den Sektionen der TUS

10. Sonstiges
- Fahrradständer für Grundschule: Sponsoring durch Fa. Elek-
tro-Fröde;
Beauftragung Hauptamt zur schnellstmöglichen rechtl./techni-
schen Prüfung für eine zügige Umsetzung!

Stadt Wehlen, 24.08.2023

Stützer
Schriftführerin

Ortsübliche Bekanntmachung des Entwurfs 
der Haushaltssatzungen 2023 und 2024  

sowie des Haushaltsplanes der Stadt Wehlen 
für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

Der Entwurf der Haushaltssatzungen 2023 und 2024 mit dem 
Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024 liegt ge-
mäß § 76 Absatz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen in der Zeit

vom 26. September bis 5. Oktober 2023
zu den allgemeinen Dienststunden in der Stadtverwaltung Stadt 
Wehlen, Sekretariat bzw. in der Touristinformation öffentlich zur 
Einsichtnahme aus. Auch an den Schließtagen ist die Einsicht-
nahme in der Zeit von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr gewährleistet.
Zusätzlich besteht im Gemeindeamt Lohmen, Kämmerei die öf-
fentliche Auslegung zur Einsichtnahme während der allgemei-
nen Dienstzeiten.
Alle Einwohner und Abgabenpflichtigen der Stadt Wehlen 
können bis zum Ablauf von 14 Arbeitstagen nach Beginn der 
Auslegung (vom 26. September bis zum 16. Oktober 2023) Ein-

„Wehlener Rundschau“
Das Mitteilungsblatt der Stadtverwaltung Stadt 
Wehlen/Sächsische Schweiz erscheint monatlich
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Bekanntgabe des AZV Wehlen-Naundorf
Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Wirtschaftsplanes 
nebst Anlagen für das Wirtschaftsjahr 2024 liegen in der Zeit 
von

Dienstag, den 24. Oktober 2023
bis einschließlich
Montag, den 6. November 2023

zur Einsichtnahme für Einwohner und Abgabepflichtige des 
Verbandsgebietes des Abwasserzweckverbandes Wehlen-
Naundorf im Rathaus von Stadt Wehlen, Markt 5 und in der 
Gemeindeverwaltung Struppen, Hauptstraße 48, während der 
Dienstzeiten aus.
Einwohner und Abgabepflichtige haben für die Dauer von 14 Ar-
beitstagen die Möglichkeit, Einwendungen gegen den Entwurf 
zu erheben.

Die Frist beginnt mit dem ersten Tag der Auslegung und endet 
am Freitag, dem 17.11.2023.
Über fristgemäß erhobene Einwendungen beschließt die Ver-
bandsversammlung in der öffentlichen Sitzung am 20.11.2023.

Mathe
Verbandsvorsitzender
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Reisepässe sind eingetroffen
Reisepässe, die bis einschließlich am 1. September 2023 be-
antragt wurden, sind eingetroffen und können abgeholt werden.

Personalausweise
Diese können nur dann ausgegeben werden, wenn die Bürge-
rinnen und Bürger bestätigen, den PIN-Brief erhalten zu haben.

Kämmerei

Immobilienangebote
Interessenten erteilen wir gern nähere Auskünfte.
Vereinbaren Sie mit uns Termine zur Besichtigung der Wohnun-
gen, Pacht- und Verkaufsobjekte. Weiterhin übersenden wir Ih-
nen auch die Wertermittlungsgutachten.
Nadine Leube, Sachbearbeiterin 03501 581034
Gemeindeamt Lohmen, Schloß Lohmen 1 in 01847 Lohmen
E-Mail: kaemmerei@lohmen-sachsen.de
Bitte beachten Sie, dass zum Kaufgebot aller ausgeschriebe-
nen Grundstücke die mit dem Verkauf verbundenen Kosten, 
ggf. die Vermessungskosten sowie die Kosten für die Erstellung 
des Wertermittlungsgutachtens hinzukommen.

Wohnungen/Gewerberäume (Vermietung)

2-Raum-
Wohnung

35 m² EG 
links

Stadt Wehlen ab 
01.06.2023

Heizung, Bad/
Dusche

Pirnaer Str. 117

Gewerbeobjekte

Öffentliche Ausschreibung für die Bewirtschaftung der 
Gaststätte „Daubemühle“ in Lohmen
Die Gemeinde Lohmen sucht für die Gaststätte „Daubemühle“ 
einen neuen Betreiber.
Die Ausflugsgaststätte liegt am Eingang des romantischen Lie-
bethaler Grundes. Die Gaststätte mit Küche und Nebenräumen 
befindet sich im Gebäude des Wasserkraftwerkes „Daubemüh-
le“.
Ebenfalls zum Pachtobjekt gehört eine Freifläche.
Außerdem besteht die Möglichkeit im Objekt eine Wohnung ca. 
75 m² anzumieten.

Räumlichkeiten Gaststätte:
Speiseraum/Gaststätte   ca. 105 m²
Gang/Toiletten    ca. 30 m²
Küche/Nebenräume   ca. 55 m²
Freifläche    ca. 60 m²

Baugrundstücke/Bebaute Grundstücke

Baugrundstücke im Gewerbegebiet „Am Bahnhof“  
in Lohmen
Bebauungsplan, Flächengrößen individuell
Keine Wohnbebauung möglich!!

Infos aus Stadtverwaltung und Fachämtern

Stadtverwaltung Stadt Wehlen

Stadt Wehlen hat wieder eine Postfiliale
Seit mehr als 20 Jahren gab es in Wehlen keine Post mehr.
Das hieß weite Wege für die Wehlener, um Pakete und Päck-
chen abzuholen und aufzugeben oder Briefmarken zu kaufen.
Für jemanden der auf den ÖPNV angewiesen ist, kaum 
machbar.
Doch nun gibt es wieder eine Postfiliale in Stadt Wehlen.
Am 26. September wird sie im „Seifenhaus Wehlen“ eröffnet.
Das Geschäft, in dem es handgemachte Seifen, Naturkos-
metik und Geschenkartikel gibt, befindet sich im Rathaus, 
Markt 5, direkt auf dem Marktplatz.
In Zukunft können sie dann hier Briefe, Päckchen und Pakete 
aufgeben und ihre nicht zugestellten Sendungen abholen.
Während der Saison von Mai bis Oktober hat die Postfiliale 
am Montag von 13.00 – 17.30 Uhr und Dienstag bis Samstag 
von 10.30 – 17.30 Uhr geöffnet.
Die geplanten Öffnungszeiten außerhalb der Saison sind 
Montag, Mittwoch und Donnerstag 10.30 – 14.30 Uhr, Diens-
tag und Freitag 10.30 – 17.30 Uhr und am Samstag 10.00 –  
13.00 Uhr.

Einwohnermeldeamt

Hinweise zur Antragstellung
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
in letzter Zeit kam es häufig zu Anfragen, aus welchem Grund 
die Ausstellung von Führungszeugnissen mit sehr langen 
Wartezeiten verbunden ist. Wir erhielten vom Bundesamt für 
Justiz folgenden wichtigen Hinweis:

Aktuell verlängerte Zeiten bei der Ausstellung von Füh-
rungszeugnissen
Bitte beachten Sie, dass es bei der Erteilung von Führungs-
zeugnissen aufgrund vorübergehender Schwierigkeiten bei 
der Datenübermittlung aktuell zu längeren Bearbeitungszei-
ten kommen kann.

Wir bitten um Beachtung und zeigen Ihnen nachfolgend ver-
schiedene Möglichkeiten zur Beantragung von Führungszeug-
nissen auf:
Das Führungszeugnis können Sie auf verschiedenen Wegen 
beantragen:

• Über das Online-Portal des Bundesamts für Justiz (BfJ):
www.fuehrungszeugnis.bund.de

• Persönlich oder schriftlich (per E-Mail: meldeamt@
lohmen-sachsen.de) beim Einwohnermeldeamt der Ge-
meinde Lohmen. Informieren Sie sich bitte direkt beim Ein-
wohnermeldeamt (03501581029), welche Unterlagen Sie bei 
Ihrer schriftlichen Antragstellung einreichen müssen.

• Personen, die im Ausland wohnen, können den Antrag auf 
Erteilung eines Führungszeugnisses persönlich oder per 
Post unmittelbar beim BfJ stellen.

• Wird die betroffene Person gesetzlich vertreten (z. B. 
Minderjährige), ist auch die Vertretungsperson antragsbe-
rechtigt. Bei Geschäftsunfähigkeit ist nur die gesetzliche 
Vertretung der betroffenen Person antragsberechtigt. Die 
gesetzliche Vertretung hat bei der Antragstellung ihre Ver-
tretungsmacht nachzuweisen. Eine Antragstellung durch 
eine Bevollmächtigung ist nicht möglich.

Anzeige(n)
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Die Stadt Wehlen schreibt folgendes Feuerwehrfahrzeug 
zum Verkauf aus:
Das Fahrzeug kann nach vorheriger Absprache (Terminver-
einbarung unter gemeindeamt@lohmen-sachsen.de) im Zeit-
raum vom 04.10. bis 13.10.2023 vor Ort besichtigt werden, um 
sich einen genaueren Einblick über den Zustand verschaffen 
zu können.
Jeder Interessierte hat die Möglichkeit, im Zeitraum vom 07.10. bis 
15.10.2023 ein Kaufangebot für das Fahrzeug, unter Angabe 
seiner Kontaktdaten (Name, Anschrift und Telefonnummer), ab-
zugeben. Dieses ist per E-Mail an folgende E-Mailadresse zu ver-
senden: hauptamt@lohmen-sachsen.de. Jeder Kaufinteressent 
hat die Möglichkeit ein Maximalangebot abzugeben, zu dem er 
bereit wäre, dieses Fahrzeug käuflich zu erwerben. Bei gleichlau-
tenden Angeboten entscheidet das Los.
In der Zeit vom 16.10. bis 27.10.2023 erfolgt die Auswertung der 
Kaufangebote. Das höchst abgegebene Kaufangebot erhält 
den Zuschlag. Der Käufer wird dann per E-Mail bzw. telefonisch 
über den Zuschlag informiert und zum Abschluss eines entspre-
chenden Kaufvertrages aufgefordert. Unterlegene Käufer/Bieter 
werden nicht informiert. Bei einer fehlenden E-Mailbenach-
richtigung seitens der Gemeinde Lohmen hat ein interessierter 
Käufer davon auszugehen, dass ein anderer Bieter den Zuschlag 
erhalten hat, dessen Kaufangebot höher lag.
Die Abholung hat dann in den Kalenderwochen 44 bzw. 45 
durch den Käufer zu erfolgen.
Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Garantie und 
Gewährleistung. Bei Interesse erteilen wir Ihnen gern nähere 
Auskünfte.

Fiat Ducato
Technische Daten:
Fahrzeugart: Sonder Kfz Löschfahrzeug
Aufbau: Doppelkabine mit Sonderaufbau
Fabrikat: Fiat

Typ / Untertyp: Ducato Doppelkabine Feuerwehr 
(03.2002->) 2.3 JTD

Radstand: 3700
KBA-Nummer: 4136/036
Fzg.Ident.-Nummer: ZFA24400007104317
Erstzulassung: 08.08.2002
Letzte Zulassung: 13.03.2012
Motorart: Diesel
Getriebe / Anzahl Gänge: manuell / 5
Schadstoffklasse: Euro 3
Leistung in kW: 81 kw
Hubraum in ccm: 2286 ccm
Anzahl der Türen: 4
Radstand: 3700
Anzahl Achsen / angetrieb. 
Achsen:

2 / 1

Anzahl der Plätze: 7
Laufleistung in km abgelesen: 93684 km

Mindestgebot: 1.690,00 EUR

Hauptamt/Ordnungsamt

Ausschreibung Stadt Wehlen – Verkauf eines Feuerwehrfahrzeuges

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Lohmen in der Verwaltungsge-
meinschaft mit der Stadt Stadt Wehlen (ca. 
5.000 Einwohner) sucht zum nächstmögli-
chen Zeitpunkt im Rahmen einer Vollzeitbe-
schäftigung (39 Std./Woche) einen

Sachbearbeiter in der Kämmerei  
(m/w/d).

Die ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie auf der 
Homepage der Gemeinde Lohmen.

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Lohmen in der Verwaltungs-
gemeinschaft mit der Stadt Stadt Wehlen 
(ca. 5.000 Einwohner) sucht zum nächst-
möglichen Zeitpunkt im Rahmen einer Voll-
zeitbeschäftigung (39 Std./Woche) einen

Sachbearbeiter Prozess- und  
Projektmanagement, Digitalisierung, Vergabe 

(m/w/d).

Die ausführliche Stellenbeschreibung finden Sie auf der 
Homepage der Gemeinde Lohmen.

Anzeige(n)
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Touristinformation Lohmen & Stadt Wehlen

Veranstaltungen in Lohmen & Stadt Wehlen

September / Oktober

29.09.2023 18:00 Viva,vivala - Offenes Singen mit dem Chor der Herbstsingewoche 2023 Stadt Wehlen, Radfahrerkirche

30.09.2023 17:00 Konzert mit "Duo Solistico" Stadt Wehlen, Radfahrerkirche

30.09.-01.10.2023 Sa. ab 14:00 Dorf Wehlener Kirmes   (siehe Programm) Dorf, Wehlen, Festplatz
So. ab 10:00 (siehe Programm)

30.09.-01.10.2023 10:00-18:00 Feldbahnschau zum Saisonabschluss, Lohmen Lohmen, Herrenleite

07.10.2023 ab 18:00 Oktoberfest - Party mit Dj WAM….SY Stadt Wehlen, Gerätehaus 

08.10.2023 17:00 "Vor und hinter der Bühne" - Ausstellung Lohmen, Dachbodengalerie

22.10.2023 17:00 Thomas-Stelzer & Gospel Crew   (Kartenverkauf in der Touristinformation Stadt Wehlen) Stadt Wehlen, Radfahrerkirche

22.10.2023 17:00 Figurentheater Dresden Lohmen, Dachbodengalerie

28.10.2023 17:00 Kammermusik mit dem Ševčik Quartet Stadt Wehlen, Radfahrerkirche

                                        Bitte informieren Sie sich über die Veranstaltungen
                                  auf den Webseiten und in der App der Gemeinde Lohmen.

www.lohmen-sachsen.de
www.wehlen-online.de
www.stadt-wehlen.de

Vereinsleben

Punktlandung
Pünktlich zum Saisonstart 2023/24 bekamen die Spieler der 
D-Jugend der Spielgemeinschaft Lohmen/Wehlen ihre neue 
Spielerkleidung vom Sponsor des FSV 1923 Lohmen über-
reicht. Die Freude war groß und wir möchten uns alle hiermit bei 
Herrn Sebastian Schmidt von der Firma Blattform bedanken. 
Mögen die neuen Trikot`s Glück bringen.

Die Jugendleiter des FSV Lohmen und der TuS Einheit Wehlen

Die nächste Ausgabe erscheint am:
Freitag, dem 27. Oktober 2023

Annahmeschluss für redaktionelle Beiträge:
Dienstag, der 17. Oktober 2023

Annahmeschluss für Anzeigen:
Freitag, der 20. Oktober 2023, 9.00 Uhr
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Einschulung 2023

Einen guten Start ins Schuljahr 2023/2024

Einen guten Start ins Schuljahr 2023/2024 hatten am Samstag, 
dem 19.08.2023, 24 Erstklässler und Erstklässlerinnen in der 
Kirche Stadt Wehlen.
Die Theater- und Chorkinder der zweiten bis fünften Klasse 
führten mit Tabaluga unter der Leitung von Frau Silvia Renner 
durch ein abwechslungsreiches Programm.
Bei strahlendem Sonnenschein fuhr anschließend die Freiwil-
lige Feuerwehr Stadt Wehlen mit dem Bürgermeister Herrn 
Thomas Mathe auf den Wehlener Marktplatz und brachte viele 
bunte Schultüten für die zwölf Mädchen und zwölf Jungen. Die-
se wurden von großen Geschwistern, der Klassenlehrerin Frau 
Sandra Helbig-Roßberg und der Schulleiterin an die Schulan-
fänger und Schulanfängerinnen überreicht.
Mit dem ersten Schultag am 21. August 2023 lernen in unserer 
Friedrich – Märkel – Grundschule 99 Schüler und Schülerinnen. 
Wir wünschen allen ein erfolgreiches Schuljahr 2023/2024.

Herzliche Grüße

Jacqueline Rahm, Schulleiterin

Foto: Larissa von Marius Theßenvitz Fotografie

Historisches

195. Todestag

Pfarrer Heinrich Nicolai aus Lohmen

geb. am 26.Nov.1739 in Berlin gest. am 28.Sept.1823 in Lohmen
Wir gedenken einem ganz großen und bescheidenen Menschen, 
aus den Reihen ehemaliger Lohmener Pfarrer. Genau auf den Er-
scheinungstag unserer Stadtzeitung jährt sich der Todestag von 
Pfarrer Heinrich Nicolai zum 195. Mal. Nicht nur die Lohmener 
Kirchgemeinde gedenkt an diesem Tag Pfarrer Heinrich Nicolai, 
denn er war nicht nur ein treusorgender und geschätzter Ober-
hirte seiner Kirchgemeinde, sondern heute würde wir sagen, H. 
Nicolai war ein „Multitasking“ - fähiger Mensch. Er kannte sich in 
der Theologie, der Natur und deren Wissenschaften sowie im ex-
perimentellen Bereich sehr gut aus.
So experimentierte er beispielsweise mit einem „Blitzableiter“ 
für sein Gemeindehaus sowie für die Kirche und das Haus des 
Försters. Dies geschah zu einer Zeit, als Benjamin Franklin 
1752 gerade den Blitzableiter in den USA erfunden hatte??? 
Von Heinrich Nicolai sind noch weitere große Taten bekannt, so 
z. B. mehrere Beschreibungen für Reisende in die „Sächsische 
Schweiz“ oder ins „Meissner Hochland“, wie es früher hieß. Für 
diese Leistungen wird er noch heute auf einer Gedenktafel auf 
der Basteibrücke geehrt. Wenn es auch kein ganz runder Jah-
restag ist, so ist H. Nicolai es allemal wert, sich an diesem Tag 
an ihn und seine Aktivitäten zu erinnern.

W. Th.
Vor mehr als 200 Jahren

Schulen und Kitas

Auswertung Sportfest 2023

Sportfest der Oberschule Königstein

Am 6. September 2023 fand nach vielen Jahren endlich wieder 
ein Sportfest auf dem Sportplatz in Krippen statt. Bei super 
Wetter, mit herrlichem Blick auf Schrammsteine, Winterberg 
und Lilienstein konnten die ca. 300 Schüler der Klassenstufen 5 
bis 10 an bestens ausgestatteten Sportanlagen in den Diszipli-
nen Weitsprung, Sprint, Ausdauerlauf, Ballwurf/Kugelstoß und 
Schlängellauf um beste Ergebnisse wetteifern.
Die Sieger der einzelnen Klassenstufen waren:
Klasse 5 Mädchen: Natalie H. Klasse 5 Jungen: Robin Sch.
Klasse 6 Mädchen: Lilly F. Klasse 6 Jungen: Nicklas K.
Klasse 7 Mädchen: Lotta S. Klasse 7 Jungen: Janick Sch.
Klasse 8 Mädchen: Vanessa L. Klasse 8 Jungen: Anton M. R.
Klasse 9 Mädchen: Hanni St. Klasse 9 Jungen: Oskar H.
Klasse 10 Mädchen:Linell D. Klasse 10 Jungen:Tim F.
Allen Siegern herzlichen Glückwunsch!
Ein herzlicher Dank geht an die Stadtverwaltung Bad Schandau 
für die Nutzung des Sportplatzes, an Gaby von der Gaststätte 
„Sonnenuhr“ im Vereinshaus in Krippen sowie an den Ortsver-
ein Krippen für die Bereitstellung von notwendigen Materialien.

T. Hortsch – Sportlehrer der Oberschule Königstein
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Die von ihm beschriebenen Wanderungen entsprechen in gro-
ßen Teilen dem Verlauf des heutigen Malerweges.
Er und Götzinger waren diejenigen, welche zuerst die Blicke der 
Fremden auf diese Gegenden leiteten.
Dem Gedenken ist ein ausführlicher Fachvortrag im StadtMu-
seum Pirna am 05.10.2023 um 19 Uhr gewidmet.
Zu beiden Veranstaltungen ergeht eine herzliche Einladung!

Helmut Venus

Geburtstage

„Die Dinge haben nur den Wert, den man ihnen verleiht.“ 
(Moliére)

Herzlichen Glückwunsch  
an den Geburtstags-Jubilar  

im Oktober
OT Pötzscha
Herrn Gunter Malchow 10.10.2023 70 Jahre

Bürgermeister und Stadtrat der Stadt Wehlen gratulieren 
allen Jubilaren ganz herzlich und wünschen beste Gesundheit 
und persönliches Wohlergehen.

Ein löblicher Gemeinderat in Lohmen

Zu Urgroßvaterszeiten führte der Gemeinderat zu Lohmen eine 
bisher unbekannte und einmalige Neuerung ein. Er verfüg-
te, dass jeder Familienvater, der im Ort wohnte und dem ein 
Kind geboren wurde, das Recht hatte, sechs Wochen lang Bier 
auszuschenken, Das heißt, diese Person wurde am „Reihen-
schank“ beteiligt, obwohl das Recht des Bierschankes nur den 
brauberechtigten Bürgern zustand, schließlich hatten sie dafür 
auch erhöhte Abgaben an die Kommune zu tragen.
Diese Art, das Wachstum der Bevölkerung anzukurbeln ist für 
die damalige Zeit als sehr fortschrittlich anzusehen und es ist 
eine Überlegung wert, wie unsere Stadtväter dies auf die heuti-
ge Zeit ummünzen könnten.

W. Th.

Lob und Anerkennung für das Schaffen unserer 
Burgfreunde

Für die meisten Einwohner ziemlich unbemerkt, verändert sich 
unsere Burgruine von Woche zu Woche zum Positiven. Verant-
wortlich dafür sind die Burgfreunde, die sich beinahe wöchent-
lich treffen, um Baumaßnahmen vorzubereiten, Sicherungsar-
beiten durchzuführen und vor allem das gesamte Burggelände 
(immerhin ca. 7500m²) zu pflegen.
Ältere Bürgerinnen und Bürger kennen noch den Zustand un-
serer Burgruine vor der Gründung des Freundeskreises „Burg-
freunde“ im Jahr 2017. Stadtverwaltung, Einwohner und Gäste 
können sich glücklich schätzen, dass es sie gibt, die unentgelt-
lich wertvolle Arbeiten leisten.
Eines muss hier festgestellt werden:
Seit der Gründung der „Burgfreunde“, in Vorbereitung der 
750-Jahrfeier der Burg Wehlen, kann ein ständig steigendes In-
teresse an Wehlens größtem Flächendenkmal festgestellt wer-
den. Dank unserer werkelnden Burgfreunde zählt gegenwärtig 
die Burgruine mehr als 30.000 Besucher jährlich und die Ten-
denz ist steigend.
Im Augenblick ist der Baufortschritt etwas ins Stocken geraten, 
aber dadurch lässt sich niemand entmutigen. Die Ursachen 
sind technischer Natur, aber lösbar.
Zu jeder festlichen Gelegenheit führen auf Vorbestellung die 
Burg- freunde Petersen und Gottlöber die stets sehr gut be-
suchten Burgführungen durch. Ob Stadtfeste, Klassentreffen 
oder Betriebskollektive, das Angebot der Führungen wird sehr 
gern wahrgenommen.
Hier sei noch ein Hinweis gestattet:
Die Burgfreunde benötigen Zuwachs für ihre Arbeitseinsätze, 
denn Ausfälle durch persönliche Angelegenheiten, Schicht-
dienst und sonstige Verhinderungsgründe gilt es zu kompen-
sieren. Interessenten melden sich bitte bei den genannten 
Burgfreunden.

W. Th.

Gedenkwanderung zum 200. Todestag  
von Carl Heinrich Nicolai

Die Gedenkwanderung, im Umkreis sei-
ner Wirkungsstätte als Pfarrer und Na-
turforscher, findet am 07.10.2023 in 
Lohmen statt! Treffpunkt ist 9 Uhr an 
der Kirche in Lohmen.
Die Dauer der Wanderung und ein kur-
zes Gedenken in der Kirche Lohmen 
wird etwa 4 Stunden betragen. Die 
Wanderung wird zu historische Stätten 

in Lohmen und Umgebung führen, mit Informationen und Daten 
aus der Vergangenheit und Gegenwart.
Nicolai ist Autor des „Wegweiser durch die Sächsische 
Schweiz“ von 1801.
In seiner Art der erste in Deutschland!

Anzeige(n)
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Kirchennachrichten

Philippuskirchgemeinde Lohmen
Ev.-Luth.Kirchgemeindebund Oberelbe Pirna
Dorfstraße 1, 01847 Lohmen
Tel.-Nr.: 03501 588032
Fax: 03501 571927
E-Mail: kg.lohmen@evlks.de
Wir laden Sie herzlich zu unseren Veranstaltungen ein!
Sonntag 1. Oktober 2023
10:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Stadt Wehlen
10:30 Uhr Gottesdienst zu Kirchweih- und Erntedankfest mit 

Abendmahl und Kindergottesdienst in Dorf Wehlen

Sonntag 15. Oktober 2023
10:30 Uhr Gottesdienst in Stürza, gestaltet von der Gottes-

dienstgruppe

Sonntag 22. Oktober 2023
10:30 Uhr Gottesdienst in Stadt Wehlen

Sonntag 29. Oktober 2023
09:00 Uhr Gottesdienst in Dorf Wehlen

Konzerte
Jazz ohne Stress
Sonntag, 22. Oktober 2023, 15 Uhr Kirche Stürza
Musikalische Andacht mit dem
DUO JAZZ OHNE STRESS
Kerstin Flath-Fischer: Saxophon, Gesang
Uta Fehlberg: Klavier, Gesang
Gospelkonzert
Sonntag, 22. Oktober, 17.00 Uhr in der Radfahrerkirche 
Stadt Wehlen mit Thomas Stelzer und Gospel Crew
Eintritt: 15 € ermäßigt: 8 € Schüler / Studenten
Kammermusik mit dem Ševčik Quartet
Samstag, 28. Oktober, 17.00 Uhr in der Radfahrerkirche 
Stadt Wehlen
– Sommer – Martinu –Haydn – Schumann
Pavla Tesarová (Violine), Michael Forst (Violine), 
Matous Hason (Bratsche), Adam Klánský (Violoncello)
Konzert im Rahmen der Tschechisch-Deutschen Kulturtage 2023
Eintritt: AK 12 €, VVK 10 €


